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Gemäß	Artikel	2	Absatz	2	des	Gesetzes	zum	Abkommen	zur	Ände-
rung	des	Abkommens	über	die	Zentralstelle	der	Länder	für	Sicher-
heitstechnik	vom	21.	Dezember	2015	(GVOBl.	M-V	S.	600)	wird	
hiermit	bekannt	gegeben,	dass	das	Abkommen	zur	Änderung	des	
Abkommens	über	die	Zentralstelle	der	Länder	nach	§	2	des	Abkom-
mens	am	1.	Juli	2016	vollständig	in	Kraft	getreten	ist.

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Abkommens  
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle  

der Länder für Sicherheitstechnik

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	8053	-	8

Schwerin,	den	22.	September	2016

Der Ministerpräsident 
Erwin Sellering
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Verordnung über die Rettungsdienstplanung und weitere Ausführung 
des Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 

(Rettungsdienstplanverordnung – RDPVO M-V)

Vom 26. September 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2120	-	3	-	1

Aufgrund	des	§	3	Absatz	4,	des	§	5	Satz	4,	des	§	7	Absatz	6	Satz	2,	des	§	8	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2	und	des	§	10	Absatz	7	
des	Rettungsdienstgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	 vom	9.	 Februar	 2015	 (GVOBl.	M-V	S.	 50)	 verordnet	 das	Ministerium	 für	
Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	im	Benehmen	mit	dem	Landesbeirat	für	das	Rettungswesen:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Allgemeine Regelungen

§ 1 
Hilfsfrist

(1)	Die	Hilfsfrist	nach	§	8	Absatz	2	Nummer	7	Rettungsdienstge-
setz	Mecklenburg-Vorpommern	ist	eine	Planungsgröße,	auf	deren	
Grundlage	die	rettungsdienstlichen	Strukturen	der	Notfallrettung	
in	den	Rettungsdienstbereichen	festzulegen	sind.

(2)	 Die	 Hilfsfrist	 beginnt	 mit	 dem	 Zeitpunkt	 der	Alarmierung	
eines	oder	mehrerer	Rettungsmittel	durch	die	integrierte	Leitstelle	
und	endet	mit	dem	Eintreffen	eines	Rettungsmittels	am	Notfallort.	
Rettungsmittel	sind	die	in	§	3	Rettungsdienstgesetz	Mecklenburg-
Vorpommern	 genannten	 Rettungstransportwagen	 (nachfolgend	

RTW	genannt),	Notarztwagen	(nachfolgend	NAW	genannt),	Not-
arzteinsatzfahrzeuge	 (nachfolgend	NEF	genannt)	und	Rettungs-
transporthubschrauber	 (nachfolgend	RTH	 genannt).	 Bei	 Einsät-
zen,	bei	denen	durch	die	integrierte	Leitstelle	die	Indikation	für	
den	Einsatz	einer	Notärztin	oder	eines	Notarztes	gestellt	wurde,	
jedoch	das	ersteintreffende	Rettungsmittel	der	RTW	ist,	soll	ein	
notarztbesetztes	Rettungsmittel	 innerhalb	 von	 15	Minuten	 nach	
der	Alarmierung	am	Notfallort	eintreffen.

(3)	 Die	 Hilfsfrist	 wird	 in	 einem	 Rettungsdienstbereich	 erfüllt,	
wenn	im	jeweiligen	Rettungsdienstbereich	an	einer	Straße	gelege-
ne	Notfallorte	im	Jahresdurchschnitt	aller	Einsätze	in	nicht	mehr	
als	zehn	Minuten	erreicht	werden.	Im	städtischen	Bereich	soll	in	
95	Prozent	der	Einsätze	und	im	ländlichen	Bereich	in	90	Prozent	
der	Einsätze	die	maximale	Hilfsfrist	von	15	Minuten	nicht	über-
schritten	werden.	Als	 städtischer	Bereich	 gelten	Ortschaften	 ab		
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20	 000	 Einwohnerinnen	 und	 Einwohner.	 Straßen	 im	 Sinne	 der	
Vorschrift	sind	befestigte	Straßen	und	Plätze,	die	im	Straßen-	und	
Wegeverzeichnis	 der	Kommunen,	 des	 Landes	 oder	 des	 Bundes	
aufgenommen	sind	(öffentliche	Straßen).

(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht	für:

1.	 die	Wasserrettung	und	damit	für	die	Rettung	im	oder	am	Was-
ser,

2.	 Einsätze	 zur	 Notfallrettung	 während	 der	 Bewältigung	 von	
Lagen	mit	 einem	Massenanfall	 von	verletzten	Personen	 so	-
wohl	im	betroffenen	als	auch	in	den	hilfeleistenden	Rettungs-
dienstbereichen,

3.	 die	Nachforderung	von	weiteren	Rettungsmitteln,	wenn	sich	
am	Notfallort	herausstellt,	dass	die	vorhandenen	Rettungsmit-
tel	nicht	ausreichen.

(5)	Die	Träger	des	bodengebundenen	Rettungsdienstes	haben	an	-
hand	der	Dokumentationen	zu	den	Einsätzen	die	erreichten	Hilfs-
fristen	auszuwerten	und	die	Planungen	und	Vorhaltungen	für	die	
Einsätze	der	Notfallrettung	im	Rettungsdienstbereich	zu	überprü-
fen.	Einsätze	der	Luftrettung	sind	in	die	Auswertung	einzubezie-
hen.	Bei	Feststellung	der	Nichteinhaltung	der	Hilfsfrist	sind	zuerst	
alle	organisatorischen	Ablaufprozesse	wie	die	Alarmierungsstra-
tegien	in	der	integrierten	Leitstelle	und	das	Ausrückverhalten	zu	
überprüfen,	bevor	kostenverursachende	Faktoren	wie	zusätzliche	
Rettungsmittel	geprüft	werden.

§ 2 
Geeignete Einsatz- und Dispositionsverfahren

Um	den	medizinischen	 Erfordernissen	 entsprechende	 Entschei-
dungen	 der	 integrierten	 Leitstelle	 zu	 den	 einzusetzenden	 Ret-
tungsmitteln	 zu	 sichern	 und	 Fehlalarmierungen	 zu	minimieren,	
sind	zur	Unterstützung	der	Leitstellenmitarbeiter	bei	der	Durch-
führung	der	Notrufgespräche	zwischen	der	integrierten	Leitstelle	
und	 der	 anrufenden	 Person	 elektronische	 Systeme	 einzusetzen,	
die	die	Leitstellenmitarbeiter	bei	der	Durchführung	der	Notrufge-
spräche	durch	vorgegebene	gezielte	Fragestellungen	unterstützen	
(standardisierte	Notrufabfrage).	Die	elektronischen	Systeme	sind	
bis	zum	31.	Dezember	2020	einzuführen.

§ 3 
Standards und Maßnahmen zur Qualitätssicherung

(1)	Eine	effektive	und	effiziente	Leistungserbringung	in	der	Not-
fallrettung	erfordert	eine	regelmäßige	Überprüfung	der	vorhande-
nen	Strukturen	und	Standards	durch	ein	Qualitätsmanagementsys-
tem.	Anhand	einer	landeseinheitlichen	elektronischen	Datenerfas-
sung	 und	 Datenauswertung	 ist	 eine	 regelmäßige	 Analyse	 der	
Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	der	Leistungen	des	Ret-
tungsdienstes	 vorzunehmen.	 Die	 Träger	 des	 bodengebundenen	
Rettungsdienstes	haben	gemeinsam	unter	Beteiligung	der	Leitung	
der	integrierten	Leitstellen,	der	Ärztlichen	Leiterinnen	oder	Ärzt-
lichen	Leiter	Rettungsdienst	sowie	der	Kostenträger	die	zu	erhe-
benden	Daten	bis	 zum	30.	Oktober	2017	 festzulegen.	Folgende	
Daten	müssen	mindestens	erfasst	werden:

1.	 Zeitpunkt	des	ersten	akustischen	oder	optischen	Signals	eines	
Notrufes,

2.	 Zeitpunkt	der	Annahme	des	Notrufes,

3.	 Zeitpunkt	des	Endes	des	Notrufgespräches,

4.	 Zeitpunkt	des	ersten	Einsatzmittelvorschlages,

5.	 Zeitpunkte	der	Alarmierung	der	Rettungsmittel,

6.	 Zeitpunkte	des	Ausrückens	der	Rettungsmittel,

7.	 Zeitpunkte	des	Eintreffens	der	Rettungsmittel	am	Notfallort	
(Hilfsfrist),

8.	 Zeitpunkte	der	Abfahrt	der	Einsatzmittel	vom	Notfallort,

9.	 Zeitpunkte	des	Eintreffens	der	Einsatzmittel	am	Zielort	(Kran-
kenhaus)	oder	das	Ende	der	Behandlung	des	Patienten,	sofern	
dieser	nicht	transportiert	werden	muss,

10.	Zeitpunkt	der	wiederhergestellten	Einsatzbereitschaft	der	Ein-
satzmittel,

11.	Art	des	Meldungseinganges,

12.	Einsatzstichwort	 und	 Änderung	 des	 Einsatzstichwortes	 im	
Dispositionsverlauf,

13.	Rückmeldezahl.

Aus	diesen	Daten	sollen	mindestens	Auswertungen	zu	folgenden	
Parametern	vorgenommen	werden:

1.	 Zeitdauer	bis	der	Anruf	entgegengenommen	wurde,

2.	 Zeitdauer	bis	zur	Einsatzeröffnung,

3.	 Zeitdauer	des	Notrufgespräches,

4.	 Zeitdauer	bis	zur	Alarmierung,

5.	 Zeitdauer	zwischen	Alarmierung	und	Ausrücken	der	Rettungs-
	mittel,

6.	 Zeitdauer	von	der	Alarmierung	bis	zum	Eintreffen	am	Notfall-
ort	(Hilfsfrist),

7.	 Zeitdauer	bis	zur	Übergabe	des	Patienten	oder	der	Patientin	an	
das	Krankenhaus,

8.	 Zeitdauer	des	Einsatzes,

9.	 Auslastung	der	Einsatzmittel,

10.	Anzahl	der	Nachforderungen	des	Notarztes	oder	der	Notärztin	
sowie

11.	Übereinstimmung	der	Dispositionsentscheidung	mit	den	Er	-
fordernissen	am	Einsatzort	(Rückmeldezahl).
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(2)	Der	Träger	des	Rettungsdienstes	hat	 sicherzustellen,	dass	die	
Daten	und	Maßnahmeentscheidungen	erfasst	und	ausgewertet	wer-
den.	Die	landeseinheitliche	elektronische	Datenerfassung	und	-aus-
wertung	ist	spätestens	bis	zum	31.	Dezember	2018	umzusetzen.
Die	 Erfassung	 ist	 jedes	 Jahr	 auszuwerten.	Die	Auswertung	 der	
Daten	und	Maßnahmeentscheidungen	ist	von	dem	Träger	des	Ret-
tungsdienstes	 gemeinsam	mit	 der	Ärztlichen	Leiterin	 oder	 dem	
Ärztlichen	Leiter	Rettungsdienst	und	der	Leitung	der	integrierten	
Leitstelle	zu	analysieren.	Sie	haben	die	daraus	gewonnenen	Er	-
kenntnisse	und	die	hieraus	abzuleitenden	Maßnahmen	zur	Verbes-
serung	der	Strukturen	beziehungsweise	der	Abläufe	im	Rettungs-
dienst	bei	der	weiteren	Planung	umzusetzen.	Die	Träger	des	Ret-
tungsdienstes	 sowie	 die	 Ärztliche	 Leiterin	 oder	 der	 Ärztliche	
Leiter	Rettungsdienst	 und	die	Leitung	der	 integrierten	Leistelle	
benachbarter	Rettungsdienstbereiche	haben	zusammenzuarbeiten,	
um	Verbesserungen	in	den	Strukturen	und	Abläufen	aufeinander	
abzustimmen.

(3)	Die	Ergebnisqualität	 des	Rettungsdienstes	 soll	 im	Abgleich	
der	in	der	Notfallversorgung	erhobenen	Daten	mit	den	Daten	des	
weiterbehandelnden	Krankenhauses	ausgewertet	werden.	Hierzu	
sollen	die	Träger	des	Rettungsdienstes	mit	den	regionalen	Kran-
kenhäusern	in	Qualitätszirkeln	zusammenarbeiten.

Abschnitt 2 
Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes

§ 4 
Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst

Über	 die	Regelung	 in	 §	 10	Absatz	 2	 des	Rettungsdienstgesetzes	
Mecklenburg-Vorpommern	 hinaus	 nimmt	 die	 Ärztliche	 Leiterin	
oder	der	Ärztliche	Leiter	Rettungsdienst	folgende	Aufgaben	wahr:	

1.	 fachliche	Beratung	 des	Trägers	Rettungsdienst	 in	medizini-
schen	und	medizinorganisatorischen	Angelegenheiten,

2.	 Entscheidungs-	und	Weisungsbefugnis	in	medizinischen	und	
medizinorganisatorischen	 Fragen	 und	 Belangen	 gegenüber	
den	Leistungserbringern,

3.	 Zusammenarbeit	mit	den	Krankenhäusern	und	den	ergänzen-
den	Strukturen	 des	Rettungsdienstes,	 insbesondere	 der	Vor-
aus-Hilfe	(organisierten	Ersthelferstrukturen),

4.	 Erarbeitung	von	Roh-	und	Feinzielen	für	die	ärztlichen	Unter-
richtsthemen	der	Aus-	und	Fortbildung	für	das	nichtärztliche	
Personal	im	Rettungsdienst	und	in	der	integrierten	Leitstelle,

5.	 Auswahl	und	Einweisung	von	ärztlichen	Referenten,

6.	 Erarbeitung	von	Standard-Verfahrensanweisungen	(SOP)	für	
nicht	ärztliches	Personal,

7.	 Überprüfung	der	Einhaltung	der	Fortbildungsverpflichtungen	
für	 das	 ärztliche	 und	 nichtärztliche	Personal	 (einschließlich	
des	Personals	in	der	integrierten	Leitstelle),

8.	 Kontrolle	der	Unterweisung	des	nichtärztlichen	Personals	zur	
eigenständigen	 Durchführung	 der	 übertragenen	 heilkundli-
chen	Maßnahmen,

9.	 Überprüfung	der	Inanspruchnahme	der	eigenständigen	Durch-
führung	der	übertragenen	heilkundlichen	Maßnahmen	durch	
das	nichtärztliche	Personal,

10.	Vorgabe	und	Überwachung	der	Einhaltung	von	Hygienericht-
linien,

11.	Mitwirkung	bei	der	Planung	und	Koordinierung	der	ärztlichen	
notfallmedizinischen	Fortbildung,

12.	Mitwirkung	bei	ärztlichen	Unterrichtsthemen	in	der	Aus-	und	
Fortbildung	von	nichtärztlichem	Rettungsdienstpersonal,

13.	Mitwirkung	bei	der	Auswahl	geeigneter	Rettungsmittel	und	
deren	Ausstattung	und	Ausrüstung,

14.	Mitwirkung	 bei	 der	 Anwendung	 von	 arbeitsmedizinischen	
und	hygienischen	Einsatztauglichkeitskriterien,

15.	Mitwirkung	bei	der	Auswahl	geeigneter	Schutzkleidung,

16.	Mitwirkung	bei	der	Bewältigung	besonderer	Schadenslagen,

17.	Mitwirkung	bei	der	Organisation	des	bereichsübergreifenden	
Rettungsdienstes	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Leiterin	 oder	
dem	 Leiter	 benachbarter	 integrierter	 Leitstellen	 sowie	 den	
betroffenen	Ärztinnen	und	Ärzten	im	Rettungsdienst,

18.	Mitwirkung	bei	der	Planung	rettungsdienstlicher	Investitions-
vorhaben	 in	 Zusammenarbeit	mit	Trägern	 und	 Leistungser-
bringern	sowie

19.	Mitwirkung	am	Rufbereitschaftsdienst	der	Leitenden	Notarzt-
gruppe.

§ 5 
Rettungsmittel

(1)	Die	Vorhaltung	der	Rettungsmittel	richtet	sich	nach	dem	Ein-
satzaufkommen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Hilfsfrist	 und	 der	
telemedizinischen	Begleitung	des	Einsatzes	durch	eine	Notärztin	
oder	einen	Notarzt.	In	jeder	Rettungswache	sind	mindestens	ein	
RTW	und	ein	NEF	oder	ein	NAW	und	für	jeden	Rettungsdienst-
bereich	als	Mindestreserve	zusätzlich	ein	NEF,	ein	RTW	sowie	ein	
Krankentransportwagen	 (nachfolgend	KTW	 genannt)	 vorzuhal-
ten.	Die	Träger	des	bodengebundenen	Rettungsdienstes	haben	für	
ihren	Rettungsdienstbereich	zu	prüfen,	ob	die	technische	Ausstat-
tung	der	Rettungsmittel	bedarfsgerecht	ist,	ob	auch	am	Wochen-
ende	 und	 bei	 Nacht	 die	Vorhaltung	 eines	 oder	 mehrerer	 KTW	
erforderlich	 ist	 und	ob	 das	Erfordernis	 von	Krankenkraftwagen	
für	die	medizinische	Versorgung	und	den	Transport	von	schwerge-
wichtigen	 Patienten	 einschließlich	 einer	 Reservevorhaltung	 be	-
steht.

(2)	In	jedem	Rettungsdienstbereich	kann	eine	Notärztin	oder	ein	
Notarzt	eingesetzt	werden,	die	oder	der	den	Einsatz	 telemedizi-
nisch	begleitet.
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§ 6 
Rettungswachen

(1)	Rettungswachen	sind	Standorte,	an	denen	Rettungsmittel	und	
Rettungsdienstpersonal	auf	Dauer	oder	zeitlich	befristet	für	Ret-
tungseinsätze	vorgehalten	werden.

(2)	Die	Anzahl	der	Rettungswachen	richtet	sich	nach	der	einzuhal-
tenden	Hilfsfrist	nach	§	8	Absatz	2	Nummer	7	des	Rettungsdienst-
gesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	und	dem	Grundsatz	der	Wirt-
schaftlichkeit.	Die	Standorte	der	Rettungswachen	sind	so	zu	pla-
nen,	dass	alle	an	einer	Straße	gelegenen	Notfallorte	im	Rettungs-
dienstbereich	innerhalb	der	Hilfsfrist	nach	§	8	Absatz	2	Nummer	7	
des	 Rettungsdienstgesetzes	 Mecklenburg-Vorpommern	 erreicht	
werden	können.	Dabei	ist	zu	prüfen,	ob	Standorte	an	Krankenhäu-
sern	möglich	sind.	Der	Einsatz	einer	Notärztin	oder	eines	Notarz-
tes	die/der	den	Einsatz	telemedizinisch	begleitet,	hat	Einfluss	auf	
die	Anzahl	und	die	Standorte	der	Rettungswachen.	Die	Größe	des	
Versorgungsbereiches	 einer	 Rettungswache	 ist	 in	 Abstimmung	
mit	den	benachbarten	Rettungsdienstbereichen	nach	Maßgabe	der	
Hilfsfrist,	der	Auslastung	der	Rettungsfahrzeuge	sowie	der	topo-
grafischen	Bedingungen,	der	Verkehrserschließung,	der	Verkehrs-
dichte	 und	 der	 Bevölkerungsdichte	 festzulegen.	 Jede	 Rettungs-
wache	ist	einer	integrierten	Leitstelle	zuzuordnen.

(3)	Die	Anzahl	und	Standorte	der	Rettungswachen	sind	hinsicht-
lich	einer	bedarfsgerechten	und	wirtschaftlichen	Leistungserbrin-
gung	 durch	 die	 Träger	 des	 bodengebundenen	 Rettungsdienstes	
regelmäßig	zu	überprüfen,	mindestens	alle	fünf	Jahre.

§ 7 
Personelle Ausstattung der Rettungswachen

(1)	Im	Rettungsdienst	darf	nur	tätig	werden,	wer	für	die	anfallen-
den	Aufgaben	die	notwendige	fachliche,	gesundheitliche	und	per-
sönliche	 Eignung	 und	 Befähigung	 besitzt.	 Der	Mindestumfang	
der	rettungsdienstlichen	Fortbildung	für	das	nichtärztliche	Perso-
nal	beträgt	30	Stunden	im	Kalenderjahr.

(2)	Die	Personalbesetzung	der	Rettungswachen	richtet	sich	nach	
der	Art	und	Anzahl	der	Rettungsmittel	und	dem	Einsatzaufkom-
men.

§ 8 
Sachliche Ausstattung der Rettungswachen

(1)	Die	sachliche	Ausstattung	gliedert	sich	in	eine	bauliche	und	
eine	technische	Ausstattung.

(2)	Die	bauliche	Ausstattung	umfasst	insbesondere:

1.	 Dienst-,	Aufenthalts-	und	Ruheräume,

2.	 sanitäre	Einrichtungen,

3.	 Möglichkeit	zur	Desinfektion,

4.	 wettergeschützte	Unterstellmöglichkeit	 für	Krankenkraftwa-
gen,

5.	 Lagerraum	für	Sauerstoffflaschen,	medizinisches	Gerät,	Arz-
neimittel	 und	 sonstige	Verbrauchsgüter	 einschließlich	 eines	
Abstellraumes.

In	Abhängigkeit	von	der	personellen	Ausstattung	einer	Rettungs-
wache	 können	 die	 unter	 Nummer	 1	 aufgeführten	 Räume	 auch	
integriert	vorgehalten	werden.	Eine	Mitbenutzung	von	Räumen	in	
anderen	Einrichtungen	ist	zulässig,	sofern	dies	zumutbar	ist.

(3)	Die	technische	Ausstattung	umfasst	mindestens:

1.	 einen	Funkmeldeempfänger	je	Person,

2.	 eine	telefonische	Verbindung	zur	integrierten	Leitstelle	nach	
dem	Prinzip	nichtveröffentlichter	Rufnummern,

3.	 Computertechnik	mit	 Internetverbindung	 zur	 elektronischen	
Dokumentation	und	Kommunikation.

§ 9 
Rettungstransporthubschrauber

(1)	 Rettungstransporthubschrauber	 (nachfolgend	 RTH	 genannt)	
dienen	der	Ergänzung	des	bodengebundenen	Rettungsdienstes	im	
Primär-	und	dringenden	Sekundäreinsatz.

(2)	RTH	werden	wie	folgt	eingesetzt:

1.	 Primäreinsatz:
	 Im	Rahmen	der	Notfallrettung	ist	die	notärztliche	Versorgung	
durch	einen	RTH	zu	leisten,	wenn	eine	erforderliche	notärzt-
liche	 Versorgung	 innerhalb	 der	 Hilfsfrist	 nicht	 auf	 andere	
Weise,	 insbesondere	durch	den	bodengebundenen	Rettungs-
dienst,	sichergestellt	werden	kann.

2.	 Primärtransport:
	 Im	Rahmen	der	Notfallrettung	sind	Patientinnen	und	Patien-
ten,	 soweit	 dies	 medizinisch	 geboten	 erscheint,	 von	 einem	
Notfallort	in	der	Regel	in	die	nächstgelegene	geeignete	medi-
zinische	Einrichtung	zu	befördern.

3.	 Dringender	Sekundäreinsatz:
	 Im	 Rahmen	 der	 Notfallrettung	 sind	 medizinisch	 versorgte	
Patientinnen	und	Patienten	aufgrund	medizinischer	Indikation	
von	einer	Behandlungseinrichtung	in	die	für	die	weitere	Diag-
nostik	 und	 Behandlung	 nächstgelegene	 geeignete	 Behand-
lungseinrichtung	 zu	 befördern.	 Die	 Abwesenheitsdauer	 ist	
dabei	in	der	Regel	auf	zwei	Stunden	zu	begrenzen.

(3)	Steht	kein	RTH	für	die	Durchführung	der	Notfallrettung	zur	
Verfügung	und	erfordert	die	medizinische	Indikation	des	Patien-
ten	zwingend	den	Transport	mit	einem	luftgebundenen	Rettungs-
mittel,	 kann	 im	 Ausnahmefall	 auch	 ein	 Intensivtransporthub-
schrauber	 (nachfolgend	 ITH	 genannt),	 der	 über	 eine	Genehmi-
gung	nach	§	26	Rettungsdienstgesetz	Mecklenburg-Vorpommern	
verfügt,	eingesetzt	werden,	wenn	er	die	Voraussetzungen	für	die	
medizinische	Indikation	erfüllt.	
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§ 10 
Standorte und Rufnamen der 

Rettungstransporthubschrauber

(1)	Es	werden	folgende	Standorte	für	RTH	festgelegt:

1.	 Güstrow	
Rufname:	Christoph	34

2.	 Universitäts-	und	Hansestadt	Greifswald	
Rufname:	Christoph	47

3.	 Neustrelitz	
Rufname:	Christoph	48

(2)	Die	Anzahl	und	Verteilung	der	Rettungstransporthubschrauber	
ist	unter	Beteiligung	des	Landesbeirates	 für	das	Rettungswesen	
mindestens	 im	Abstand	 von	 zehn	 Jahren	 zu	 überprüfen.	 Dabei	
sind	auch	die	Einsatzmöglichkeiten	der	RTH	von	Luftrettungssta-
tionen	in	benachbarten	Ländern	zu	berücksichtigen.

Abschnitt 3 
Rettungsleitstelle, integrierte Leitstelle

§ 11 
Aufgaben

(1)	Die	Rettungsleitstellen	als	integrierte	Leitstellen	(nachfolgend	
integrierte	Leitstellen	genannt)	haben	neben	den	Aufgaben	nach	
dem	 Rettungsdienstgesetz	 Mecklenburg-Vorpommern	 auch	 die	
Aufgaben	nach	dem	Brandschutz-	und	Hilfeleistungsgesetz	M-V	
sowie	nach	dem	Landeskatastrophenschutzgesetz	wahrzunehmen.

(2)	Die	integrierten	Leitstellen	haben	mit	dem	kassenärztlichen	Be	-
reitschaftsdienst	 zusammenzuarbeiten,	 um	 sicherzustellen,	 dass	
Einsatzmittel	der	Notfallrettung	nur	zur	Versorgung	von	Notfall-
patienten	nach	§	2	Absatz	2	des	Rettungsdienstgesetzes	Mecklen-
burg-Vorpommern	zum	Einsatz	kommen.	Darüber	hinaus	haben	
die	Träger	der	integrierten	Leitstellen	in	Zusammenarbeit	mit	der	
Kassenärztlichen	Vereinigung	Mecklenburg-Vorpommern	zu	prü-
fen,	wie	durch	weitere	Maßnahmen	Synergieeffekte	sowohl	beim	
Einsatz	von	Mitteln	der	Notfallrettung	zur	Versorgung	von	Not-
fallpatientinnen	und	Notfallpatienten,	als	auch	beim	Bereitschafts-
dienst	der	niedergelassenen	Ärztinnen	und	Ärzte	erschlossen	wer-
den	können.	Dabei	haben	sie	auch	zu	prüfen,	ob	auf	der	Grund	lage	
entsprechender	vertraglicher	Vereinbarungen	die	Disposition	des	
kassenärztlichen	Bereitschaftsdienstes	durch	die	integrierten	Leit-
stellen	übernommen	werden	kann.

(3)	Die	integrierte	Leitstelle	muss	für	Notfallmeldungen	und	Hil-
feersuchen	unter	der	einheitlichen	Notrufnummer	112	ständig	und	
direkt	erreichbar	sein.	Für	Krankentransporte	 ist	zusätzlich	eine	
Rufnummer	einzurichten.	Die	integrierte	Leitstelle	hat	die	Einsät-
ze	im	Zuständigkeitsbereich	zu	lenken	und	zu	koordinieren.	Sie	
hat	insbesondere:

1.	 alle	Notfallmeldungen	und	Hilfeersuchen	entgegenzunehmen	
und	Hilfesuchende	zu	beraten,

2.	 die	Notfallmeldung	auszuwerten	und	die	geeigneten	und	er	-
forderlichen	Maßnahmen	einzuleiten,

3.	 wenn	erforderlich,	das	 für	die	Aufnahme	der	Patientin	oder	
des	Patienten	geeignete	Krankenhaus	zu	vermitteln	und	dem	
Krankenhaus	die	für	die	Vorbereitung	der	Versorgung	notwen-
digen	Angaben	mitzuteilen,

4.	 alle	fachlich	zuständigen	Behörden	und	Stellen	unverzüglich	
zu	alarmieren,	wenn	anzunehmen	ist,	dass	ein	größeres	Not-
fallereignis	eingetreten	ist,

5.	 die	Einsätze	der	Rettungsmittel	 zu	 lenken,	 zu	 leiten	und	zu	
koordinieren,

6.	 telemedizinische	Einsätze	zu	organisieren	und	zu	lenken,

7.	 den	Funkverkehr	in	den	Rettungsdienstbereichen	zu	leiten,	zu	
überwachen	und	zu	koordinieren,

8.	 die	technische	Einsatzleitung	bei	der	Abwicklung	von	Groß-
schadensereignissen	 mit	 einem	 Massenanfall	 Verletzter	 zu	
unterstützen.

Im	Übrigen	hat	die	integrierte	Leitstelle	Hilfe	bei	dringenden	Hil-
feersuchen,	auch	soweit	es	eines	Einsatzes	des	Rettungsdienstes	
nicht	bedarf,	zu	vermitteln.	Sie	hat	Hilfeersuchen,	die	einen	Ein-
satz	der	Polizei	erfordern,	unverzüglich	an	diese	weiterzuleiten.

(4)	Die	 Festlegung	 des	 geeigneten	Rettungsmittels	 soll	 auf	 der	
Grundlage	 von	 Festlegungen	 der	 Ärztlichen	 Leiterin	 oder	 des	
Ärztlichen	Leiters	Rettungsdienst	erfolgen.	Die	Ärztlichen	Leite-
rinnen	 und	Ärztlichen	 Leiter	 Rettungsdienst	 des	 Landes	 sollen	
sich	auf	der	Grundlage	des	von	der	Bundesärztekammer	beschlos-
senen	 Notarztindikationskatalogs	 auf	 einheitliche	 Festlegungen	
verständigen.

(5)	Benachbarte	integrierte	Leitstellen	haben	sich	gegenseitig	zu	
unterstützen	und	ihre	Einsatzplanung	und	Einsatzdokumentation	
entsprechend	 abzustimmen.	 Die	 Träger	 des	 bodengebundenen	
Rettungsdienstes	 haben	dafür	Sorge	 zu	 tragen,	 dass	 bei	Ausfall	
oder	 Überlastung	 einer	 integrierten	 Leitstelle	 deren	 Aufgaben	
durch	 eine	 benachbarte	 oder	 andere	 integrierte	 Leitstelle	 über-
nommen	werden	können.

(6)	Luftrettungsmittel	sind	grundsätzlich	über	die	integrierte	Leit-
stelle	anzufordern,	in	deren	Zuständigkeitsbereich	der	Einsatzort	
liegt.	Sie	gibt	die	Anforderungen	unverzüglich	an	die	integrierte	
Leitstelle	weiter,	in	deren	Zuständigkeitsbereich	das	Luftrettungs-
mittel	stationiert	ist,	diese	entscheidet	über	den	Einsatz.

§ 12 
Standorte

(1)	Standorte	der	integrierten	Leitstellen	sind:

1.	 	im	Landkreis	Rostock,

2.	 in	der	Landeshauptstadt	Schwerin,

3.	 in	der	Hansestadt	Rostock,

4.	 im	Landkreis	Mecklenburgische	Seenplatte,
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5.	 im	Landkreis	Vorpommern-Greifswald	und

6.	 im	Landkreis	Vorpommern-Rügen.

(2)	Unter	dem	Gesichtspunkt	der	Wirtschaftlichkeit	und	um	die	
strukturellen	 und	 organisatorischen	 Voraussetzungen	 einer	 be	-
reichsübergreifenden	Zusammenarbeit	 zu	 verbessern,	 sollen	 die	
Hansestadt	Rostock	und	der	Landkreis	Rostock	die	Möglichkeit	
einer	 Zusammenlegung	 der	 von	 ihnen	 betriebenen	 integrierten	
Leitstellen	prüfen.

§ 13 
Personelle Ausstattung

(1)	Die	integrierten	Leitstellen	sind	personell	so	auszustatten,	dass	
ein	24-Stunden-Betrieb	an	allen	Tagen	im	Jahr	und	eine	maximale	
Wartezeit	für	die	Entgegennahme	der	Anrufe	von	zehn	Sekunden	
auf	 den	 Notrufleitungen	 in	 95	 Prozent	 aller	 Anrufe	 pro	 Jahr	
gewährleistet	ist.	Es	ist	sicherzustellen,	dass	ein	technischer	Be	-
reitschaftsdienst	rund	um	die	Uhr	zur	Verfügung	steht,	um	Sys-
temstörungen	unverzüglich	zu	beheben.	Die	in	integrierten	Leit-
stellen	 für	 den	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	 geltenden	Vor-
schriften	werden	durch	diese	Verordnung	nicht	berührt.

(2)	Die	Anzahl	der	Personen	an	den	Notrufabfrage-	und	Disposi-
tionsplätzen	hat	in	Abhängigkeit	von	der	Anzahl	der	eingehenden	
Anrufe	 und	 dem	 Einsatzgeschehen	 zu	 erfolgen;	 mindestens	 ist	
eine	durchgehende	Besetzung	mit	zwei	Personen	sicherzustellen.	
Die	Funktionsstellen	für	die	Aufgaben	des	Rettungsdienstes	sind	
mindestens	mit	 Personen	 zu	 besetzten,	 die	 eine	Erlaubnis	 nach		
§	1	des	Rettungsassistentengesetzes	besitzen.

§ 14 
Bauliche und sachliche Ausstattung

(1)	Die	integrierte	Leitstelle	ist	in	einem	gegenüber	anderen	Tätig-
keitsbereichen	abgeschlossenen	Raum	einzurichten.

(2)	Die	 integrierte	Leitstelle	muss	mit	Kommunikationsanlagen	
auf	 der	 Grundlage	 gültiger	 Rechtsvorschriften	 so	 ausgestattet	
sein,	dass	sie	mit	allen	Einrichtungen	des	Rettungsdienstes	ein-
schließlich	 aller	 benachbarten	 integrierten	 Leitstellen,	 mit	 den	
Polizeidienststellen,	den	Feuerwehren	und	den	Einheiten	und	Ein-
richtungen	des	Katastrophenschutzes	der	Rettungsdienstbereiche	
Verbindung	aufnehmen	und	halten	kann.

(3)	Zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	führt	die	integrierte	Leitstel-
le	Verzeichnisse	insbesondere	über:

1.	 die	für	die	Versorgung	von	Notfällen	geeigneten	Einrichtun-
gen	und	Dienste,	insbesondere:

a)	 Fachabteilungen,	sowie	besondere	Aufgaben	und	speziel-
le	Kapazitäten	der	Krankenhäuser,

b)	 ärztliche	Not-	und	Bereitschaftsdienste,

c)	 Apothekenbereitschaft,

d)	 Hebammen	und	Entbindungspfleger,

e)	 Behandlungs-	 und	 Beratungszentren	 für	 Vergiftungen,	
Verbrennungen	und	andere	medizinische	Notfälle,

f)	 Blutspendezentralen,

g)	 Transplantations-	und	Replantationszentren,

h)	 Stützpunkte	für	Rettungs-	und	Ambulanzflüge,

i)	 Einrichtungen,	die	Druckkammern	betreiben,

j)	 Rettungstaucherinnen	und	Rettungstaucher,

k)	 Nachweis	über	benachbarte	Rettungswachen	und	inte	grierte	
Leitstellen	oder	benachbarte	Rettungsleitstellen	außerhalb	
von	Mecklenburg-Vorpommern,

l)	 Einrichtungen	mit	extrakorporaler	Zirkulation.

2.	 die	 Feuerwehren,	 die	 Hilfsorganisationen,	 die	 technischen	
und	sonstigen	Hilfsdienste,	Schnelleinsatzgruppen	sowie	Ein-
heiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes.

Abschnitt 4 
Intensivtransport

§ 15 
Anzahl und Standorte der Rettungsmittel für 

Intensivtransport

(1)	Für	die	Versorgung	des	Landes	mit	Leistungen	des	bodenge-
bundenen	 Intensivtransportes	 sollen	 drei	 speziell	 ausgerüstete	
Krankenkraftwagen	 (Intensivtransportwagen,	 nachfolgend	 ITW	
genannt)	vorgehalten	werden.	Für	die	Versorgung	des	Landes	mit	
Leistungen	 des	 Intensivtransportes	 mit	 Hubschraubern	 sollen	
maximal	zwei	speziell	ausgerüstete	Verlegungshubschrauber,	die	
überwiegend	im	Intensivtransport	eingesetzt	werden	(ITH)	vorge-
halten	werden.	Die	ITW	sollen	in	den	Landkreisen	Ludwigslust-
Parchim,	Mecklenburgische	Seenplatte	und	Vorpommern-Greifs-
wald	stationiert	werden.

(2)	Die	Anzahl	und	Verteilung	der	Rettungsmittel	für	den	Intensiv-
transport	 ist	 im	 Benehmen	 mit	 dem	 Landesbeirat	 für	 das	 Ret-
tungswesen	 erstmalig	 zum	 31.	 Dezember	 2018	 und	 danach	 im	
Abstand	von	fünf	Jahren	zu	überprüfen.

(3)	Die	ITW	müssen	im	Regelfall	von	montags	bis	freitags	zwi-
schen	07:00	Uhr	und	17:00	Uhr	einsatzbereit	sein.	Für	einen	der	
ITW	ist	in	den	übrigen	Zeiten	eine	Rufbereitschaft	einzurichten.	
Die	ITH	sollen	ganzjährig	einsatzbereit	sein,	wobei	ein	ITH	auch	
nachts	einsatzbereit	sein	soll.

(4)	Neben	 den	 in	Absatz	 1	 genannten	Rettungsmitteln	 können,	
wenn	diese	nicht	verfügbar	sind,	zur	Durchführung	von	Intensiv-
transporten	 auch	 Rettungsmittel	 der	 Notfallrettung	 eingesetzt	
werden,	wenn	diese	 bezogen	 auf	 den	gesundheitlichen	Zustand	
der	zu	transportierenden	Patientinnen	oder	Patienten	hinsichtlich	
ihrer	Ausstattung	und	personellen	Besetzung	geeignet	sind.

(5)	Krankenkraftwagen	und	Hubschrauber	für	den	Intensivtrans-
port	haben	die	für	sie	geltenden	Normen	(DIN)	und	luftfahrtrecht-
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lichen	Vorschriften	zu	erfüllen.	Der	Einsatz	von	Hubschraubern,	
die	die	DIN	nicht	erfüllen,	ist	bis	zum	Ende	einer	bei	Inkrafttreten	
dieser	Verordnung	bereits	erteilten	Genehmigung	für	die	Durch-
führung	von	Krankentransporten	mit	Drehflüglern	nach	§	26	Ret-
tungsdienstgesetz	Mecklenburg-Vorpommern	zulässig.

§ 16 
Qualifikation und Fortbildung des ärztlichen Personals

(1)	Die	oder	der	den	Transport	in	boden-	und	nichtbodengebunde-
nen	Rettungsmitteln	für	den	Intensivtransport	begleitende	Ärztin	
oder	Arzt	hat	folgende	Qualifikationen	und	Fortbildungen	nach-
zuweisen:

1.	 Fachärztin	oder	Facharzt	in	einem	Fachgebiet	mit	intensivme-
dizinischer	Tätigkeit	(Anästhesiologie,	Chirurgie,	Innere	Me	-
dizin),

2.	 Fachkunde	Rettungsdienst	 oder	 Zusatzbezeichnung	Notfall-
medizin,

3.	 mindestens	einjährige	Erfahrung	in	der	Versorgung	von	Not-
fallpatienten,

4.	 Zusatzqualifikation	 „Spezielle	 Intensivmedizin“	 oder	 mindes-
tens	dreijährige	regelmäßige	Tätigkeit	auf	einer	Intensivstation,

5.	 20-stündiger	Kurs	Intensivtransport	nach	den	Empfehlungen	
der	 Deutschen	 Interdisziplinären	 Vereinigung	 für	 Intensiv-	
und	Notfallmedizin,

6.	 30	Stunden	berufsbezogene	Fortbildung	pro	Jahr,

7.	 alle	drei	Jahre	eine	spezifische	Fortbildung	für	den	Intensiv-
transport.

Zusätzliche	Qualifikationsanforderungen,	die	sich	aus	dem	Luft-
fahrtrecht	ergeben,	bleiben	unberührt.

(2)	Für	eine	Übergangszeit	von	drei	Jahren	nach	Inkrafttreten	die-
ser	Verordnung	dürfen	auch	Ärztinnen	und	Ärzte	zur	Durchfüh-
rung	von	Intensivtransporten	eingesetzt	werden,	die	die	in	Absatz	1	
genannten	 Qualifikationsanforderungen	 noch	 nicht	 erfüllen,	 je	-
doch	 die	 in	 der	Anlage,	 die	 Bestandteil	 dieser	Verordnung	 ist,	
geforderten	Qualifikationen	nachweisen	können.

(3)	Diese	Qualifikationsanforderungen	gelten	nicht	für	Intensivtrans-
porte	mit	Rettungsmitteln	der	Notfallrettung	nach	§	15	Absatz	4.

§ 17 
Qualifikation und Fortbildung des nichtärztlichen Personals

(1)	Das	den	Transport	in	boden-	und	nichtbodengebundenen	Ret-
tungsmitteln	für	Intensivtransport	begleitende	nichtärztliche	Per-
sonal	muss	folgende	Qualifikationen	und	Fortbildungen	nachwei-
sen:

1.	 Rettungsassistentin	oder	Rettungsassistent	oder	Notfallsanitä-
terin	oder	Notfallsanitäter:

a)	 eine	mindestens	dreijährige	Vollzeittätigkeit	als	Rettungs-
assistentin	oder	Rettungsassistent	oder	Notfallsanitäterin	
oder	Notfallsanitäter,

b)	 eine	Ausbildung	zum	Einsatz	auf	Intensivtransportmitteln	
in	Mecklenburg-Vorpommern	nach	dem	Anforderungska-
talog	 der	 Ärztekammer	 Mecklenburg-Vorpommern	 für	
Rettungsassistentinnen	oder	Rettungsassistenten,	Notfall-
sanitäterinnen	oder	Notfallsanitäter,

c)	 einen	20-stündigen	Kurs	Intensivtransport	nach	den	Emp-
fehlungen	 der	Deutschen	 Interdisziplinären	Vereinigung	
für	Intensiv-	und	Notfallmedizin,

d)	 30	Stunden	berufsbezogene	Fortbildung	pro	Jahr,

e)	 alle	drei	Jahre	eine	spezifische	Fortbildung	für	den	Inten-
sivtransport,

2.	 Krankenpflegerin	und	Krankenpfleger,	Gesundheitspflegerin	
und	Gesundheitspfleger:

a)	 Fachkrankenschwester	oder	Fachkrankenpfleger	für	Anäs-
	thesiologie	 und	 Intensivtherapie	 oder	 eine	 mindestens	
dreijährige	Vollzeittätigkeit	auf	einer	Intensivstation,

b)	 mindestens	die	Ausbildung	zur	Rettungssanitäterin	oder	
zum	Rettungssanitäter	mit	praktischer	Erfahrung	im	Ret-
tungsdienst,

c)	 einen	20-stündigen	Kurs	Intensivtransport	nach	den	Emp-
fehlungen	 der	Deutschen	 Interdisziplinären	Vereinigung	
für	Intensiv-	und	Notfallmedizin,

d)	 die	persönliche	Eignung	zum	Führen	eines	Kraftfahrzeugs,

e)	 30	Stunden	berufsbezogene	Fortbildung	pro	Jahr,

f)	 alle	drei	Jahre	eine	spezifische	Fortbildung	für	den	Inten-
sivtransport.

Zusätzliche	Qualifikationsanforderungen,	die	sich	aus	dem	Luft-
fahrtrecht	ergeben,	bleiben	unberührt.

(2)	Für	eine	Übergangszeit	von	drei	Jahren	nach	Inkrafttreten	die-
ser	Verordnung	darf		auch	nichtärztliches	Personal	zur	Durchfüh-
rung	 von	 Intensivtransporten	 eingesetzt	 werden,	 das	 die	 im		
Absatz	1	genannten	Qualifikationsanforderungen	noch	nicht	er	-
füllt,	jedoch	die	in	der	Anlage,	die	Bestandteil	dieser	Verordnung	
ist,	geforderten	Qualifikationen	nachweisen	kann.

(3)	Diese	Qualifikationsanforderungen	gelten	nicht	für	Intensivtrans-
porte	mit	Rettungsmitteln	der	Notfallrettung	nach	§	15	Absatz	4.

§ 18 
Durchführung von Intensivtransporten und  

Zentrale Koordinierung

(1)	 Die	 integrierte	 Leitstelle	 für	 die	 Landeshauptstadt	 Schwerin	
(Zentrale	Koordinierungsstelle	Intensivtransport,	nachfolgend	ZKS	
genannt)	disponiert	die	für	den	Intensivtransport	nach	§	17	und	§	26	

Anlage
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des	Rettungsdienstgesetzes	Mecklenburg-Vorpommern	genehmig-
ten	Rettungsmittel	für	Verlegungen,	die	nicht	innerhalb	einer	Stun-
de	durchgeführt	werden	müssen.	Die	ZKS	koordiniert	auch	Inten-
sivtransporte	von	Mecklenburg-Vorpommern	in	andere	Bundeslän-
der	 und	 aus	 anderen	Bundesländern	 nach	Mecklenburg-Vorpom-
mern,	soweit	Rettungsmittel	aus	Mecklenburg-Vorpommern	einge-
setzt	werden.	Die	Vermittlung	der	für	den	Intensivtransport	geneh-
migten	Rettungsmittel	für	Verlegungen,	die	innerhalb	einer	Stunde	
durchgeführt	werden	müssen,	erfolgt	durch	alle	integrierten	Leit-
stellen	nach	§	13	Absatz	1.	Die	Einsätze	werden	entsprechend	der	
medizinischen	Anforderung,	der	Rettungsmittelverfügbarkeit,	der	
Einsatzdistanz,	der	Gesamteinsatzdauer	und	der	Wirtschaftlichkeit	
in	Bezug	 auf	 die	Frage,	 ob	 ein	 bodengebundenes	Rettungsmittel	
oder	ein	Hubschrauber	einzusetzen	ist,	disponiert.

(2)	Alle	 integrierten	Leitstellen	haben	der	ZKS	 jeweils	bis	zum		
15.	eines	Monats	die	im	Vormonat	von	ihnen	vermittelten	dringen-
den	Intensivtransporte	unter	Angabe	folgender	Daten	mitzuteilen:	
Datum	und	Uhrzeit	der	Anmeldung	des	Intensivtransportes,	Da	-
tum	und	Uhrzeit	der	Durchführung	des	Intensivtransportes,	einge-
setztes	 Rettungsmittel,	 abgebendes	 Krankenhaus,	 Zielkranken-
haus,	Verlegungsgrund.	Die	Mitteilung	ist	der	ZKS	in	elektroni-
scher	Form	in	einer	von	der	ZKS	vorgegebenen	Form	zu	übermit-
teln.

§ 19 
Dispositionsverfahren

(1)	Die	Anforderung	eines	Intensivtransportmittels	erfolgt	durch	
das	abgebende	Krankenhaus	mittels	elektronischer	Kommunikati-
onsmittel	bei	der	ZKS.	Die	ZKS	stellt	hierzu	den	Krankenhäusern	
des	Landes,	nach	Abstimmung	mit	dem	Ministerium	für	Arbeit,	
Gleichstellung	und	Soziales,	die	erforderlichen	Informationen	zur	
elektronischen	Anforderung	 sowie	das	Fax-Formular	 zur	Verfü-
gung.	 Eine	Telefonnummer	 einer	Ansprechpartnerin	 oder	 eines	
Ansprechpartners	wird	den	beteiligten	Krankenhäusern	durch	die	
ZKS	bekannt	gemacht.

(2)	Die	ZKS	trifft	nach	den	in	§	18	Absatz	1	Satz	4	aufgeführten	
Kriterien	 ihre	 Entscheidung	 und	 erwirkt	 die	 Kostenzusage	 des	
zuständigen	Kostenträgers.	Kann	eine	Kostenzusage	des	zuständi-
gen	Kostenträgers	nicht	herbeigeführt	werden,	da	die	ZKS	eine	
Disponierung	 außerhalb	 der	 Geschäftszeiten	 des	 zuständigen	
Kostenträgers	treffen	muss,	entscheidet	die	ZKS	auf	der	Grundla-
ge	der	nach	§	18	Absatz	1	Satz	4	aufgeführten	Kriterien.

(3)	Die	ZKS	informiert	das	abgebende	Krankenhaus	über	die	Ein-
satzentscheidung.	Ist	die	verantwortliche	Ärztin	oder	der	verant-
wortliche	Arzt	des	abgebenden	Krankenhauses	mit	der	Einsatz-
entscheidung	der	ZKS	nicht	einverstanden,	wird	durch	die	ZKS	
das	Votum	einer	beratenden	Ärztin	oder	eines	beratenden	Arztes	
eingeholt.	Für	diesen	Zweck	wird	durch	die	ZKS	im	Einverneh-
men	mit	dem	Ministerium	für	Arbeit	Gleichstellung	und	Soziales	
eine	 Gruppe	 beratender	 Ärztinnen	 oder	 Ärzte	 berufen.	 Es	 ist	
sicherzustellen,	dass	ein	Vertreter	dieser	Gruppe	ständig	 für	die	
ZKS	erreichbar	ist.	Die	beratende	Ärztin	oder	der	beratende	Arzt	

setzt	 sich	bei	Bedarf	mit	der	verantwortlichen	Ärztin	oder	dem	
verantwortlichen	Arzt	des	abgebenden	Krankenhauses	in	Verbin-
dung	und	überprüft	auf	der	Grundlage	der	ihr	oder	ihm	zur	Verfü-
gung	gestellten	medizinischen	Informationen	die	durch	die	ZKS	
getroffenen	Entscheidung	hinsichtlich	der	Geeignetheit	des	Inten-
sivtransportmittels.	Sie	oder	er	übermittelt	der	ZKS	und	der	ver-
antwortlichen	Ärztin	oder	dem	verantwortlichen	Arzt	des	abge-
benden	Krankenhauses	ihre	oder	seine	Entscheidung.	Sollte	keine	
Einigung	 zwischen	der	 beratenden	Ärztin	oder	dem	beratenden	
Arzt	und	der	verantwortlichen	Ärztin	oder	dem	verantwortlichen	
Arzt	 des	 abgebenden	 Krankenhauses	 erzielt	 werden,	 kann	 das	
abgebende	Krankenhaus	auf	seiner	Anforderung	bestehen.	In	die-
sen	Fällen	 ist	das	abgebende	Krankenhaus	 für	die	Abstimmung	
mit	dem	zuständigen	Kostenträger	zur	Kostenübernahme	zustän-
dig.

Abschnitt 5 
Massenanfall verletzter Personen

§ 20 
Allgemeines

Die	Träger	des	bodengebundenen	Rettungsdienstes	haben	für	den	
Massenanfall	Verletzter	 (nachfolgend	 MANV	 genannt)	 anhand	
der	Grundsätze	dieses	Abschnitts	für	ihren	Zuständigkeitsbereich	
in	einem	Maßnahmeplan	MANV	Einsatz-	und	Versorgungskon-
zepte	zu	erstellen	und	Vorbereitungen	zu	treffen.	Ziel	des	Versor-
gungskonzeptes	muss	es	sein,	die	verletzten	oder	erkrankten	Per-
sonen	schnellstmöglich	aus	der	Notversorgung	 in	die	Regelver-
sorgung	zu	bringen.

§ 21 
Maßnahmeplan MANV

(1)	Der	Maßnahmeplan	MANV	ist	vom	Träger	des	bodengebunde-
nen	Rettungsdienstes	an	den	unter	Absatz	3	 festgelegten	Gefähr-
dungsstufen	und	den	jeweils	zugeordneten	Schutzzielen	auszurich-
ten.	Die	Belange	des	Brandschutz-	und	Hilfeleistungsgesetzes	M-V	
sowie	des	Landeskatastrophenschutzgesetzes	sind	zu	berücksichti-
gen.	Der	Maßnahmeplan	MANV	ist	im	Rettungsdienstbereich	mit	
den	Brand-	und	Katastrophenschutzbehörden,	den	 je		weiligen	be	-
nachbarten	Trägern	des	Rettungsdienstes,	der	integrierten	Leitstelle	
für	 den	Rettungsdienstbereich	 und	den	benachbarten	 integrierten	
Leitstellen	und	den	für	die	weiteren	Hilfeleistungspotenziale	Ver-
antwortlichen	abzustimmen	sowie	durch	Übungen	zu	erproben.	Es	
ist	 sicherzustellen,	 dass	 Einsatzkräfte	 und	 Einsatzmittel	 für	 jede	
Versorgungsstufe	zur	Verfügung	stehen.

(2)	Im	Maßnahmeplan	MANV	ist	das	vereinbarte	Zusammenwir-
ken	mit	den	Einheiten	des	Katastrophenschutzes,	den	Kranken-
häusern	und	anderen	beteiligten	Gesundheitseinrichtungen	darzu-
stellen	und	zu	dokumentieren.

(3)	Die	Versorgungsstufen	und	Schutzziele	für	den	MANV	wer-
den	wie	folgt	festgelegt:
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Stufe Versorgung	gemäß	
Gefährdungsstufe

Schutzziel	MANV

1 normierter	alltäglicher	
Schutz

Hilfeleistung	für	Schadensereignisse	mit	mehreren	Verletzten,	die	im	Rahmen	des		
Regelrettungsdienstes	bewältigt	werden	können

2 standardisierter,	flächen-
deckender	Grundschutz

Hilfeleistung	für	nicht	alltägliche	Schadensereignisse	mit	MANV,	die	in	der	Regel	mit	den	
vorhandenen	Kräften		des	betroffenen	Rettungsdienstbereiches	und	Hinzuziehung	von	
überörtlicher	Luftrettung,	Kräften	und	Mitteln	der	benachbarten	Rettungsdienstbereiche	
und	des	Katastrophenschutzes	bewältigt	werden	können

3 erhöhter	Schutz	für	
gefährdete	Regionen	und	
Einrichtungen

Hilfeleistung	für	Schadensereignisse	mit	MANV,	die	einen	dauerhaft	erhöhten	lokalen	
oder	regionalen	Spezialschutz	für	Einrichtungen,	Lokalitäten	und	Regionen	erfordern,	die	
nicht	mit	den	Potenzialen	des	standardisierten,	flächendeckenden	Grundschutzes	abzu-
decken	sind	und	die	zur	Bewältigung	deutlich	erhöhte	und	spezielle	zusätzliche	standar-
disierte	Hilfeleistungspotenziale	des	Rettungsdienstes	und	des	Katastrophenschutzes		
erfordern

4 Sonderschutz	mit	Hilfe	
von	Spezialkräften

Hilfeleistung	für	Schadensereignisse	mit	MANV,	die	den	zusätzlichen	Einsatz	von		
Spezialkräften	des	Bundes	(Task	Forces)	und	Infrastruktur	(Kompetenzzentren)	für	von	
Bund	und	Ländern	gemeinsam	festgelegte	außergewöhnliche	Gefahren-	und	Schadens-
lagen	erfordern

(4)	Die	Träger	des	bodengebundenen	Rettungsdienstes	sind	ver-
pflichtet,	eine	aktuelle	Übersicht	über	die	jeweils	vorgehaltenen	
Hilfeleistungspotenziale	zu	führen	und	diese	den	anderen	Trägern	
des	 bodengebundenen	 Rettungsdienstes	 und	 den	 Katastrophen-
schutzbehörden	zur	Verfügung	zu	stellen.

(5)	Aus	den	vorhandenen	Einsatzmitteln	des	Regelrettungsdienstes	
sollen	Einheiten	so	definiert,	zusammengestellt	und	im	Maßnahme-
plan	MANV	dokumentiert	werden,	dass	damit	sowohl	eine	effekti-
ve	Bewältigung	eines	MANV-Ereignisses	im	eigenen	Bereich	als	
auch	eine	effektive	überörtliche	Hilfeleistung	ermöglicht	wird.

(6)	Zur	Verstärkung	des	Rettungsdienstes	sollen	Schnelleinsatz-
gruppen	Rettungsdienst	(nachfolgend	SEG/R	genannt)	eingesetzt	
werden.	Sie	haben	die	Aufgabe,	die	prähospitale	Versorgung	und	
Betreuung	vor	Ort	sowie	die	geordnete	Beförderung	medizinisch	
versorgter	Patientinnen	und	Patienten	in	geeignete	Krankenhäuser	
sicherzustellen.	Das	Personal	der	SEG/R	besteht	aus	geeigneten	
Rettungssanitäterinnen	 oder	 Rettungssanitätern,	 Rettungsassis-
tentinnen	 oder	 Rettungsassistenten,	 Notfallsanitäterinnen	 oder	
Notfallsanitätern	sowie	Ärztinnen	oder	Ärzten	mit	der	Zusatzwei-
terbildung	 Notfallmedizin	 der	 Ärztekammer	 Mecklenburg-Vor-
pommern	 oder	 einer	 vergleichbaren	Qualifikation.	Die	Zeit	 der	
Alarmierung	der	SEG/R	bis	zum	Ausrücken	soll	30	Minuten	nicht	
übersteigen.	 Der	 Versorgungsbereich	 ist	 auf	 einen	 Radius	 von	
etwa	50	Kilometer	auszurichten.

(7)	Die	Träger	des	bodengebundenen	Rettungsdienstes	haben	das	
für	die	Versorgung	von	Notfallpatientinnen	und	Notfallpatienten	
bei	 einem	 MANV	 notwendige	 Personal	 und	 die	 erforderliche	
materielle	Ausstattung	für	den	Grundschutz	vorzuhalten	und	für	
den	 bedarfsnotwendigen	 Transport	 zum	 Einsatzort	 zu	 sorgen.	
Hierzu	zählen	insbesondere	das	rettungsdienstliche	Führungsper-
sonal,	technisch-logistische	Ausstattungen	für	die	Erstversorgung	
an	den	Einsatzstellen,	Kennzeichnungsmittel	und	geeignete	per-
sönliche	Schutzausrüstungen	 für	die	Einsatzkräfte,	Patientendo-
kumentationssysteme	 sowie	Arzneimittel	 und	 Medizinprodukte	
(Sanitätsmaterialien).	 Die	 Planung	 über	 die	 Vorhaltungen	 und	
deren	Transport	zum	Einsatzort	ist	im	Maßnahmeplan	MANV	zu	
dokumentieren.

§ 22 
Bereichsübergreifende Einsätze

(1)	Zur	Bewältigung	eines	Schadensereignisses	mit	einem	Mas-
senanfall	von	verletzten	oder	erkrankten	Personen	haben	sich	die	
Träger	des	Rettungsdienstes	gegenseitig	zu	unterstützen.	Bereichs-
übergreifende	Einsätze	von	Einsatzmitteln	des	Rettungsdienstes	
bei	einem	Schadensereignis	mit	einem	Massenanfall	von	verletz-
ten	oder	erkrankten	Personen	erfolgen	unter	Beachtung	des	Maß-
nahmeplanes	MANV.

(2)	Wenn	zur	Schadensbewältigung	die	bereichsübergreifende	Un	-
terstützung	durch	eine	Vielzahl	an	Rettungsmitteln	erforderlich	ist,	
sollen	aus	der	rettungsdienstlichen	Regelvorhaltung	durch	die	inte-
grierten	 Leitstellen	 vorrangig	 Leistungskomponenten	 nach	 §	 21	
Absatz	5	alarmiert	werden,	die	ein	effizientes	Zusammenwirken	
insbesondere	der	Potenziale	des	Rettungsdienstes	und	des	Brand-	
und	Katastrophenschutzes	gewährleisten.

(3)	Die	Regelversorgung	in	der	Notfallrettung	kann	im	hilfeleis-
tenden	Rettungsdienstbereich	nach	Maßgabe	der	Planungen	ein-
geschränkt	werden.	Die	Einschränkung	beinhaltet	eine	vorüberge-
hende	Aussetzung	der	Hilfsfrist	nach	§	8	Absatz	7	Rettungsdienst-
gesetz	Mecklenburg-Vorpommern.	Für	die	Aufrechterhaltung	der	
Notfallversorgung	während	der	Bewältigung	des	MANV-Ereig-
nisses	 sowohl	 im	 betroffenen	 als	 auch	 im	 hilfeleistenden	 Ret-
tungsdienstbereich	sind	im	Maßnahmeplan	MANV	Festlegungen	
zu	treffen.

§ 23 
Durchführung des Maßnahmeplanes MANV

(1)	Bei	einem	Schadensereignis	mit	Massenanfall	von	verletzten	
oder	 erkrankten	 Personen	 löst	 die	 örtlich	 zuständige	 integrierte	
Leitstelle	im	Bedarfsfall	im	Zusammenwirken	mit	anderen	inte-
grierten	Leitstellen	den	MANV-Alarm	lageabhängig	stufenbezo-
gen	 aus.	Die	 verfügbaren	Einsatz-	 und	Behandlungskapazitäten	
der	Rettungsdienstbereiche	sind	unter	Beachtung	von	§	21	einzu-
setzen.
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(2)	Über	die	Verstärkungen	des	Rettungsdienstes	wird	im	Einzel-
fall	auf	der	Grundlage	des	Maßnahmeplanes	MANV	entschieden.	
Zur	Verstärkung	sollen	rettungsdienstliche	Reserven,	Luftrettungs-
mittel,	Einsatzmittel	des	Katastrophenschutzes	und	der	Feuerweh-
ren,	organisationseigene	Potenziale	der	Hilfsorganisationen	sowie	
geeignete	Hilfskräfte	weiterer	Stellen	herangezogen	werden.

(3)	Bei	einem	MANV-Ereignis	hat	die	zuständige	integrierte	Leit-
stelle	sofort	die	zuständige	Leitende	Notärztin	oder	den	Leitenden	
Notarzt	 (nachfolgend	 jeweils	LNA	genannt)	und	die	zuständige	
Organisatorische	 Leiterin	 oder	 den	 Organisatorischen	 Leiter	
(nachfolgend	jeweils	OrgL	genannt)	zu	alarmieren.	Die	schnellst-
mögliche	Beförderung	der	oder	des	LNA	und	der	oder	des	OrgL	
ist	sicherzustellen	und	hat	unverzüglich	zu	erfolgen.

§ 24 
Aufgaben der rettungsdienstlichen Leitung

(1)	Im	Fall	eines	MANV-Ereignisses	obliegen	der	LNA	oder	dem	
LNA	insbesondere	folgende	Aufgaben:

1.	 die	medizinische	Lagebeurteilung	hinsichtlich	der	Schadens-
art,	 des	 Schadensumfangs,	 der	 möglichen	 Folgegefährdung	
sowie	der	erforderlichen	Hilfeleistungspotenziale,

2.	 die	Schwerpunktbestimmung	und	Priorisierung	des	Ressour-
ceneinsatzes	auf	der	Basis	von	Sichtungen	sowie	die	Organi-
sation	der	Notfallversorgung,

3.	 der	 Einsatz	 und	 die	Anweisung	 des	 rettungs-	 und	 sanitäts-
dienstlichen	Personals,

4.	 die	 Koordination	 der	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Rettungs-
dienst,	Sanitätsdienst	und	weiterem	für	die	Patientenbehand-
lung	herangezogenen	Personal,

5.	 die	Festlegung	der	notfallmedizinischen	Versorgung,	der	Trans-
	portmittel	und	-ziele,

6.	 die	Veranlassung,	Koordination	und	Überwachung	der	festge-
legten	Maßnahmen	als	Mitglied	der	Einsatzleitung	in	ständi-
ger	Abstimmung	mit	dieser.

(2)	Der	oder	dem	OrgL	obliegt	die	Unterstützung	der	notärztlichen	
Leitung	 insbesondere	 durch	 die	Wahrnehmung	 folgender	 or		gani	-
satorisch-technischer	Führungs-	und	Koordinierungsaufgaben:

1.	 die	 rettungsdienstliche	Lagebeurteilung	 aus	 taktisch-organi-
satorischer	Sicht	und	die	Anforderung	der	erforderlichen	Hil-
feleistungskapazitäten	 in	Abstimmung	mit	 der	 notärztlichen	
Leitung,

2.	 der	ständige	Kontakt	zur	Einsatzleitung	beziehungsweise	zur	
integrierten	Leitstelle,

3.	 die	Festlegung	der	Raumordnung	in	Abstimmung	mit	der	not-
ärztlichen	Leitung	und	der	Einsatzleitung,

4.	 der	Aufbau	der	rettungs-	und	sanitätsdienstlichen	Infrastruk-
tur	an	der	Einsatzstelle,

5.	 die	Organisation	und	Koordinierung	des	Personal-	und	Mate-
rialeinsatzes	im	Einsatzabschnitt	Patientenbehandlung,

6.	 die	Organisation	des	Patiententransports	nach	den	Vorgaben	
der	notärztlichen	Leitung,

7.	 die	Durchführung	oder	Delegation	der	Patientenregistrierung	
und	-dokumentation.

Abschnitt 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 Tag	 nach	 der	 Verkündung	 in	 Kraft.	
Gleichzeitig	treten	der	Erlass	des	Sozialministeriums	Mecklenburg-
Vorpommern	 vom	16.	 Februar	 1999	 (AmtsBl.	M-V	S.	 203),	 der	
durch	Verwaltungsvorschrift	vom	22.	Februar	2000	(AmtsBl.	M-V	
S.	602)	geändert	worden	ist,	und	der	Erlass	zur	Durchführung	von	
Krankentransporten	 unter	 intensivmedizinischen	 Bedingungen	 in	
Mecklenburg-Vorpommern	 vom	 8.	 August	 2011	 (AmtsBl.	 M-V	
S.	498)	außer	Kraft.

Schwerin,	den	26.	September	2016

Die Ministerin für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales 

Birgit Hesse
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Anlage 
(zu § 16 Absatz 2 und § 17 Absatz 2) 

 

Qualifikationsanforderungen für die personelle Besetzung von Intensivtransportmitteln 

1. „Ärztliches Personal“ 

a)    drei Jahre klinische Weiterbildung in einem Fachgebiet mit intensivmedizinischen 
Versorgungsaufgaben, 

b) zusätzlich sechs Monate nachweisbare Vollzeittätigkeit auf einer Intensivstation, 
c) zusätzlich Qualifikation für den Einsatz als Notärztin oder als Notarzt im 

Rettungsdienst nach landesrechtlichen Vorschriften, 
d) aktive Notärztin oder aktiver Notarzt mit mindestens einjähriger Einsatzerfahrung 

und regelmäßigem Einsatz im Notarztdienst und 
e) 20-stündiger Kurs Intensivtransport 

2. „Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer“ (nichtärztliches Personal) 
a) Rettungsassistentin oder Rettungsassistent mit mindestens dreijähriger 

Berufserfahrung, 
b) Nachweis einer vorbereitenden Schulung durch die Ärztliche Leiterin oder den 

Ärztlichen Leiter Rettungsdienst über die Besonderheiten intensivmedizinischer 
Sekundärtransporte und 

c) Nachweis über obligatorische Fortbildungen 

3. „Beifahrerinnen oder Beifahrer“ (nichtärztliches Personal) 

a) Rettungsassistentin oder Rettungsassistent mit mindestens dreijähriger 
Berufserfahrung, 

b) Nachweis eines mindestens dreimonatigen Praktikums auf einer 
Intensivtherapiestation eines Krankenhauses, 

c) jährlicher Nachweis einer mindestens zweiwöchigen Fortbildung auf einer 
Intensivtherapiestation eines Krankenhauses oder 

d) Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit 
intensivmedizinischer Tätigkeit und 

e) dreijährige Berufserfahrung im Rettungsdienst
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§ 1 
Verfahren und Auswahl

(1)	Die	Anzahl	 der	 gemäß	§	8	 des	Schwangerschaftskonfliktge-
setz-Ausführungsgesetzes	durch	das	Land	zu	fördernden	Vollzeit-
äquivalente	Beratungsfachkraftstellen	pro	Versorgungsgebiet	wer	-
den	bis	zum	28.	Februar	des	der	Dreijahresperiode	vorausgehen-
den	Kalenderjahres	öffentlich	im	Amtsblatt	für	Mecklenburg-Vor-
pommern	bekannt	gemacht.	Mit	der	Veröffentlichung	wird	ein	auf	
öffentliche	Förderung	gerichtetes	Interessenbekundungsverfahren	
eingeleitet.	Die	Interessenbekundung	muss	konkrete	Angaben	zu	
Art	und	Umfang	der	Beratung	einschließlich	der	Stellenanteile	der	
Beratungsfachkräfte	 in	Vollzeitäquivalenten	und	der	sich	hieraus	
ergebenden	Kosten	gemäß	der	von	der	zuständigen	Behörde	zur	
Verfügung	gestellten	Formulare	beinhalten.

(2)	Im	Fall	des	Einhaltens	der	durch	das	Land	zu	fördernden	Bera-
tungsfachkraftstellen	pro	Versorgungsgebiet	als	Ergebnis	des	Inte-
ressenbekundungsverfahrens	sind	die	das	Interesse	bekundenden	
Träger	der	Beratungsstellen	vorbehaltlich	der	Prüfung	der	Förder-
voraussetzungen	ausgewählt.

(3)	Im	Fall	des	Überschreitens	der	durch	das	Land	zu	fördernden	
Beratungsfachkraftstellen	pro	Versorgungsgebiet	als	Ergebnis	des	
Interessenbekundungsverfahrens	 erfolgt	 eine	Auswahl	nach	 fol-
genden,	die	Rangfolge	darstellenden	Kriterien:

1.	 Pluralität	und	Wohnortnähe:

	 Die	Pluralität	des	Beratungsangebotes	ist	gesichert,	wenn	die	
Ratsuchenden	 zwischen	 Beratungsstellen	 unterschiedlicher	
weltanschaulicher	Ausrichtung	wählen	können.	Ein	Beratungs-
	angebot	ist	wohnortnah,	wenn	es	den	Ratsuchenden	möglich	
ist,	 unter	 Zuhilfenahme	 öffentlicher	 Verkehrsmittel	 binnen	
eines	Tages	eine	Beratungsstelle	aufzusuchen,	beraten	zu	wer-
den	und	zum	Wohnort	zurückzukehren.	Dabei	ist	die	Anbin-
dung	 an	 öffentliche	Verkehrsmittel	 bei	 der	 Beurteilung	 der	
Wohnortnähe	zu	berücksichtigen.

2.	 Art	und	Umfang	des	Beratungsangebotes:

	 Kombinierte	Beratungsangebote	 einschließlich	 der	Beratun-
gen	nach	Abschnitt	6	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	
und	Beratungsstellen,	die	präventive	sexualpädagogische	An	-
gebote	vorhalten,	sind	in	einem	Versorgungsgebiet	besonders	
zu	berücksichtigen.

3.	 Personalausstattung:

	 Beratungsstellen	sollen	grundsätzlich	0,5	Vollzeitäquivalente	
Beratungsfachkraft	für	eine	fachgerechte	Beratung	nach	dem	
Schwangerschaftskonfliktgesetz	und	entsprechendes	fachlich	
qualifiziertes	Personal	vorhalten.

4.	 Auslastung	der	Beratungsstellen:

	 Die	Frequentierung	der	Beratungsstellen	durch	Ratsuchende	
innerhalb	der	Dreijahresperiode	nach	§	8	Absatz	1	Satz	1	des	
Schwangerschaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetzes	ist	so	-
dann	zu	berücksichtigen.

(4)	Das	Ergebnis	der	Auswahl	der	durch	das	Land	zu	fördernden	
Beratungsfachkraftstellen	 wird	 den	 Trägern	 von	 Schwanger-
schafts-	 und	 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	 mit	 Be	-
scheid	bis	zum	30.	Juni	des	der	Dreijahresperiode	vorausgehen-
den	Kalenderjahres	mitgeteilt.

§ 2 
Fördervoraussetzungen

(1)	Beratungsstellen	nach	§	3	Absatz	3	des	Schwangerschaftskon-
fliktgesetz-Ausführungsgesetzes,	die	eine	Beratung	nach	den	§§	5	
bis	7	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	anbieten,	müssen	auf	
der	Grundlage	der	§§	8	und	9	des	Schwangerschaftskonfliktgeset-
zes	über	eine	staatliche	Anerkennung	verfügen.

(2)	 Für	 Beratungsstellen,	 die	 nach	 §	 3	Absatz	 2	 des	 Schwanger-
schaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetzes	keine	Schwangerschafts-
konfliktberatung	nach	den	§§	5	bis	7	des	Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes	anbieten,	gelten	die	Anerkennungsvoraussetzungen	des	§	9	
des	 Schwangerschaftskonfliktgesetzes	 als	 Fördervoraussetzungen	
entsprechend.

§ 3 
Förderhöhe

(1)	Die	öffentliche	Förderung	wird	auf	Antrag	als	Anteilsfinanzierung	
gewährt.	Sie	beträgt	mindestens	90	Prozent	der	notwendigen	Perso-
nalkosten	und	mindestens	90	Prozent	der	notwendigen	Sachkosten.

(2)	 In	begründeten	Ausnahmefällen	kann	die	öffentliche	Förde-
rung	mehr	als	90	Prozent	der	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Kosten	
betragen.	Ein	Rechtsanspruch	hierauf	besteht	nicht.	Die	zuständi-
ge	Behörde	entscheidet	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	im	Rah-

Verordnung zum Verfahren und zur Bemessung der Förderung von 
Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 

(SchKG FörderVO)

Vom 27. September 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	404	-	3	-	1

Aufgrund	des	§	10	Absatz	1	des	Schwangerschaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetzes	vom	11.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	547)	ver-
ordnet	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium:
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men	der	verfügbaren	Haushaltsmittel	über	eine	öffentliche	Förde-
rung	von	mehr	als	90	Prozent.

(3)	Die	Förderung	setzt	voraus,	dass	mit	der	Antragstellung	die	
Einwilligungserklärungen	 der	 Beschäftigten	 über	 die	Verarbei-
tung	 ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 gemäß	 den	 einschlägigen	
datenschutzrechtlichen	Bestimmungen	vorliegen.	Die	betroffenen	
Beschäftigten	sind	über	die	vorgesehene	Verarbeitung	ihrer	perso-
nenbezogenen	Daten	im	Zusammenhang	mit	der	öffentlichen	För-
derung	 durch	 den	 jeweiligen	Träger	 der	 Schwangerschaftsbera-
tungsstelle	zu	informieren.

§ 4 
Angemessenheit der Personalkosten

(1)	Es	werden	die	Personalkosten	für	die	nach	§	1	ausgewählten	
Beratungsfachkraftstellen	gefördert.

(2)	Je	Beratungsstelle	werden	Personalkosten	für	bis	zu	0,50	Vollzei-
täquivalente	Verwaltungskräfte	gefördert.	Bei	weniger	als	1,0	Voll	-
zeitäquivalente	Beratungsfachkraft	je	Beratungsstelle	verringert	sich	
der	förderfähige	Anteil	der	Personalkosten	der	Verwaltungskraft	im	
Verhältnis	zum	Arbeitszeitanteil	der	geförderten	Be				ratungsfachkräfte	
entsprechend.

(3)	Förderfähige	Personalkosten	sind:

1.	 das	Arbeitnehmerbrutto	vergleichbar	nach	der	Vergütungsver-
ordnung	 des	 Tarifvertrages	 für	 den	 öffentlichen	 Dienst	 der	
Länder	(TV-L)	Tarifgebiet	Ost	sowie	den	ihn	ergänzenden	und	
ändernden	Tarifverträgen	oder	tariflichen	Regelungen,

2.	 der	 jeweils	gültige	Arbeitgeberanteil	 zur	Sozialversicherung	
nach	den	gesetzlichen	Vorschriften,

3.	 Arbeitgeberanteil	zur	zusätzlichen	Altersvorsorge	und

4.	 die	Beiträge	zur	Berufsgenossenschaft.

(4)	Für	die	Bestimmung	der	maximalen	Höhe	der	Personalkosten	
werden	folgende	Vergleichsentgeltgruppen	auf	der	Basis	der	Ent-
geltordnung	zum	Tarifvertrag	für	den	öffentlichen	Dienst	der	Län-
der	(TV-L)	Tarifgebiet	Ost	herangezogen:

1.	 Diplompsychologin/Diplompsychologe	 EG	13

2.	 Ärztinnen/Ärzte		 EG	13

3.	 Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter	
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	
mit	staatlicher	Anerkennung	sowie	
Fachkräfte	mit	vergleichbarer	Ausbildung	
oder	Qualifikation	 EG	10

4.	 Verwaltungskräfte	 EG	5.

Zur	Bemessung	der	maximalen	Förderfähigkeit	der	notwendigen	
Personalkosten	einschließlich	sämtlicher	unter	Absatz	3	ge		nannten	
Kostenbestandteile	 werden	 die	 „Werte	 zur	Veranschlagung	 von	
Personalausgaben“	des	jeweils	maßgeblichen	Haushaltsrunderlas-
ses	des	Finanzministeriums	herangezogen.

§ 5 
Angemessenheit der Sachkosten

(1)	Die	notwendigen	Sachkosten	betragen	10	000	Euro.	Sie	werden	
als	Pauschale	in	Höhe	von	90	Prozent	der	10	000	Euro	pro	1,0	Voll-
zeitäquivalent	geförderter	Beratungsfachkraft	geleistet.	Für	teilzeit-
beschäftigte	Beratungsfachkräfte	verringert	sich	die	Pauschale	ent-
sprechend	dem	Umfang	der	Arbeitszeit.	Ein	Einzelnachweis	ist	zur	
Erlangung	der	Pauschale	nicht	erforderlich.	Bei	Vorlage	eines	Ein-
zelnachweises	 ist	 eine	 Förderung	 in	 Höhe	 von	 90	 Prozent	 eines	
Sachkostenaufwandes	in	Höhe	von	bis	zu	12	000	Euro	pro	1,0	Voll-
zeitäquivalent	geförderter	Beratungsfachkraft	möglich.

(2)	Die	Pauschale	wird	in	einem	Abstand	von	vier	Jahren	erstmals	
zum	1.	Januar	2020	auf	ihre	Aktualität	geprüft.	Änderungen	der	
Pauschale	 werden	 im	Amtsblatt	 für	 Mecklenburg-Vorpommern	
veröffentlicht.

§ 6 
Antrags-, Förder- und Nachweisverfahren

(1)	Anträge	 auf	 Förderung	 für	 das	 folgende	 Jahr	 sind	 bis	 zum		
30.	September	des	laufenden	Jahres	schriftlich	unter	Verwendung	
der	von	der	zuständigen	Behörde	zur	Verfügung	gestellten	Formu-
lare	zu	stellen.	Mit	dem	Antrag	sind	sämtliche	für	die	Prüfung	der	
Fördervoraussetzungen	 notwendigen	 Unterlagen	 einzureichen.	
Die	Vorlage	von	Unterlagen,	die	der	zuständigen	Behörde	bereits	
vorliegen	und	die	sich	nicht	geändert	haben,	ist	mit	einem	entspre-
chenden	Hinweis	entbehrlich.

(2)	Die	Gewährung	der	Förderung	erfolgt	durch	schriftlichen	Be	-
scheid.	Mit	dem	Bescheid	ist	der	Antragsteller	zu	verpflichten,	die	
Teilnahme	an	Qualifizierungen	sowie	an	jährlichen	Fortbildungen	
seiner	Beratungsfachkräfte	zur	Erlangung	von	 fachspezifischem	
Wissen	 und	 beratenden	 Handlungskompetenzen	 sicherzustellen	
sowie	die	Teilnahme	seiner	Beratungsfachkräfte	an	regelmäßigen	
und	anlassbezogenen	Supervisionen	zu	gewährleisten.

(3)	Die	Anschriften	der	geförderten	Beratungsstellen	werden	jähr-
lich	im	Amtsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	veröffentlicht.

(4)	Die	gewährte	Förderung	wird	vierteljährlich	zur	Mitte	des	je	-
weils	maßgeblichen	Zeitraumes	(Quartal)	auf	Anforderung	unter	
Verwendung	der	durch	die	zuständige	Behörde	zur	Verfügung	ge	-
stellten	Formulare	ausgezahlt.

(5)	Bis	zum	31.	März	des	Folgejahres	sind	der	zuständigen	Behör-
de	zur	Prüfung	des	ordnungsgemäßen	und	zweckgebundenen	För-
dermitteleinsatzes

1.	 eine	 Übersicht	 der	 tatsächlich	 entstandenen	 Personalkosten	
der	geförderten	Beratungsfachkräfte	und	der	geförderten	Ver-
waltungskräfte	einschließlich	der	Nachweise	zu	den	förderfä-
higen	Personalkosten	unter	§	4	Absatz	3,

2.	 eine	Zusammenstellung	über	die	Verwendung	der	geförderten	
Sachkosten	 ohne	 Einzelnachweis	 bei	 einer	 Förderung	 von		
90	Prozent	der	notwendigen	Sachkosten	in	Höhe	von	10	000	Euro	
pro	1,0	Vollzeitäquivalent	Beratungsfachkraft	beziehungsweise

3.	 eine	Zusammenstellung	über	die	Verwendung	der	geförderten	
Sachkosten	 mit	 Einzelnachweis	 bei	 einer	 Förderung	 von		
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90	Prozent	der	notwendigen	Sachkosten	in	Höhe	von	bis	zu		
12	000	Euro	pro	1,0	Vollzeitäquivalent	Beratungsfachkraft

unter	Verwendung	 der	 von	 der	 zuständigen	Behörde	 zur	Verfü-
gung	gestellten	Formulare	zu	übersenden.

(6)	Die	zuständige	Behörde	kann	weitere	Nachweise	anfordern.

§ 7 
Datenerhebung

Für	die	Datenerhebung	nach	§	12	des	Schwangerschaftskonflikt-
gesetz-Ausführungsgesetzes	 ist	 die	 Beratungsstelle	 verpflichtet,	
der	zuständigen	Behörde	die	ihrer	Beratungstätigkeit	zu	Grunde	
liegenden	 Maßstäbe	 und	 die	 dabei	 gesammelten	 Erfahrungen	
jährlich	bis	zum	31.	März	des	Folgejahres	in	einem	schriftlichen	
Bericht	(Jahresbericht)	vorzulegen.	Bestandteil	des	Berichts	sind	
insbesondere	qualitative	und	quantitative	Aussagen	zur	geleisteten	
Beratungstätigkeit	(Statistik)	gemäß	§	12	des	Schwangerschafts-
konfliktgesetz-Ausführungsgesetzes	gemäß	den	von	der	zuständi-
gen	Behörde	zur	Verfügung	gestellten	Formularen.

§ 8 
Widerruf von Bescheiden, Verzinsung des 

Erstattungsanspruches

Für	den	Widerruf	eines	Förderbescheides,	die	Erstattung	und	die	
Verzinsung	der	Fördermittel	gilt	das	Landesverwaltungsverfahrens-

gesetz	sowie	die	Landeshaushaltsordnung	Mecklenburg-Vorpom-
mern	und	die	dazugehörigen	Verwaltungsvorschriften.

§ 9 
Übergangsvorschrift

Für	das	Jahr	2017	gelten	folgende	abweichende	Regelungen:

1.	 Die	Veröffentlichung	der	Anzahl	der	durch	das	Land	zu	för-
dernden	Beratungsfachkraftstellen	 je	Versorgungsgebiet	und	
die	 Aufforderung	 zur	 Interessenbekundung	 erfolgt	 abwei-
chend	von	§	1	Absatz	1	bis	zum	10.	Oktober	2016.

2.	 Interessenbekundungen	gemäß	§	1	können	innerhalb	von	vier	
Wochen	nach	Veröffentlichung	der	Aufforderung	zur	Interes-
senbekundung	abgegeben	werden.

3.	 Die	Feststellung	und	die	Auswahl	nach	§	1	Absatz	4	erfolgt	bis	
zum	30.	November	2016.

4.	 Fördermittelanträge	gemäß	§	6	Absatz	1	können	für	das	Jahr	
2017	bis	zum	15.	Dezember	2016	gestellt	werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Die	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	27.	September	2016

Die Ministerin für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales 

Birgit Hesse
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Artikel 1 
Änderung der Agrarreform-Umsetzungs-Landesverordnung

In	§	2	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	der	Agrarreform-Umsetzungs-
Landesverordnung	vom	4.	September	2015	(GVOBl.	M-V	S.	262,	
263)	werden	nach	dem	Wort	„InVeKoS-Verordnung“	die	Wörter	
„sowie	 §	 2	 der	Milchverringerungsbeihilfenverordnung“	 einge-
fügt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	13.	September	2016	in	
Kraft.

Erste Landesverordnung zur Änderung 
der Agrarreform-Umsetzungs-Landesverordnung*

Vom 29. September 2016

Aufgrund	des	§	14	Absatz	1	Satz	1	des	Landesorganisationsgesetzes	vom	14.	März	2005	(GVOBl.	M-V	S.	98),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	8	Nummer	8	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2010	(GVOBl.	M-V	S.	615,	618)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	2	der	Milch-
verringerungsbeihilfenverordnung	vom	12.	September	2016	(eBAnz	AT	13.09.2016	V1)	verordnet	die	Landesregierung:

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	4.	September	2015;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	200	-	6	-	83

Schwerin,	den	29.	September	2016

 Der Ministerpräsident Der Minister für Landwirtschaft, 
 Erwin Sellering Umwelt und Verbraucherschutz 
  Dr. Till Backhaus
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Die	Karte	gemäß	§	1	Absatz	2	im	Maßstab	1	:	250	000	ist	durch	
die	anliegende	Karte	zu	ersetzen.

Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm

GVOBl.	M-V	2016	S.	322

– Berichtigung –

Schwerin,	den	20.	September	2016

Anlage
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